
 

 

Synopse                Beilage zum Anhörungsbericht
 

Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau (Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz Aargau, 

BZG-AG); Änderung
 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Gesetz 
über den Bevölkerungs-
schutz und den Zivil-
schutz im Kanton Aargau 
(Bevölkerungsschutz- 
und Zivilschutzgesetz 
Aargau, BZG-AG) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 515.200 (Ge-
setz über den Bevölkerungs-
schutz und den Zivilschutz im 
Kanton Aargau [Bevölkerungs-
schutz- und Zivilschutzgesetz 
Aargau, BZG-AG] vom 
4. Juli 2006) (Stand 1. Ja-
nuar 2017) wird wie folgt geän-
dert: 

   

Gesetz über den Bevölke-
rungsschutz und den Zi-
vilschutz im Kanton Aar-
gau 

    

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/515.200/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

(Bevölkerungsschutz- 
und Zivilschutzgesetz 
Aargau, BZG-AG) 

    

vom 4. Juli 2006     

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

                        

gestützt auf die §§ 27, 36 Abs. 
2 und 78 Abs. 1 der Kantons-
verfassung, Art. 75 Abs. 3 des 
Bundesgesetzes über den Be-
völkerungsschutz und den Zi-
vilschutz (Bevölkerungs- und 
Zivilschutzgesetz, BZG) vom 
4. Oktober 2002 1), Art. 4 Abs. 
1 und 2 des Bundesgesetzes 
über den Schutz der Kulturgü-
ter bei bewaffneten Konflikten 
vom 6. Oktober 1966 2) sowie 
Art. 54 Abs. 1 und 2 des Bun-
desgesetzes über die wirt-
schaftliche Landesversorgung 
(Landesversorgungsgesetz, 
LVG) vom 8. Oktober 1982 3),  

gestützt auf die §§ 27, 36 Abs. 
2 und 78 Abs. 1 der Kantons-
verfassung, Art. […] 96 des 
Bundesgesetzes über den Be-
völkerungsschutz und den Zi-
vilschutz (Bevölkerungs- und 
Zivilschutzgesetz, BZG) vom 
[…] 20. Dezember 2019 4), Art. 
[…] 5 des Bundesgesetzes 
über den Schutz der Kulturgü-
ter bei bewaffneten Konflikten, 
bei Katastrophen und in Notla-
gen vom […] 20. Juni 2014 5) 
sowie Art.  […] 59 Abs. 1 […] 
des Bundesgesetzes über die 
wirtschaftliche Landesversor-
gung (Landesversorgungsge-
setz, LVG) vom […] 17. Juni 
2016 6),  

                  

beschliesst:                         

                                                   
1) SR 520.1 
2) SR 520.3 
3) SR 531 
4) SR 520.1 
5) SR 520.3 
6) SR 531 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/520.1/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/520.3/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/531/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/520.1/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/520.3/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/531/de
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  2 
Begriffe 

    

1 Katastrophen sind natur- o-
der zivilisationsbedingte Scha-
denereignisse beziehungs-
weise schwere Unglücksfälle, 
die so viele Schäden und Aus-
fälle verursachen, dass die 
personellen und materiellen 
Mittel der betroffenen Gemein-
schaft überfordert sind. 

    

2 Notlagen sind Situationen, 
die aus einer gesellschaftli-
chen Entwicklung oder einem 
technischen Ereignis entste-
hen und mit den ordentlichen 
Abläufen nicht wirkungsvoll 
bewältigt werden können, weil 
sie die personellen und materi-
ellen Mittel der betroffenen 
Gemeinschaft überfordern. 

    

3 Schwere Mangellagen sind 
Mengenprobleme an lebens-
wichtigen Gütern und Dienst-
leistungen, die über eine be-
stimmte Zeit hinaus landesweit 
eine normale Versorgung nicht 
mehr zulassen. 

3 Schwere Mangellagen sind 
[…] erhebliche Gefährdungen 
der wirtschaftlichen Landes-
versorgung mit unmittelbar 
drohenden, grossen volkswirt-
schaftlichen Schäden oder er-
hebliche Störungen der wirt-
schaftlichen Landesversor-
gung.  

   



 Arbeitsversion (ID: 2945) 

- 4 - 

 

 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

4 Der bewaffnete Konflikt ist 
ein Ereignis, das die Bevölke-
rung, deren Lebensgrundlagen 
und Kulturgüter durch Waffen- 
und Gewalteinwirkung auf-
grund militärischer Einsätze 
gefährdet und die Existenz in 
Frage stellt. 

4 Aufgehoben.    

5 Grossereignisse sind Ereig-
nisse, zu deren Bewältigung 
zusätzliche Kräfte erforderlich 
sind, die über die alltäglichen 
Ressourcen hinausgehen. 
Grossereignisse erfordern eine 
Unterstützung und ein Zusam-
menwirken mehrerer Partner-
organisationen des Bevölke-
rungsschutzes, bleiben jedoch 
überschaubar. 

    

§  3 
Regierungsrat 

    

1 Der Regierungsrat trägt die 
Verantwortung für den Bevöl-
kerungsschutz. 

    

2 Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 

    

a) Bezeichnung der Bevölke-
rungsschutzregionen nach 
Anhörung der Gemeinden, 

a) Bezeichnung der Bevölke-
rungsschutzregionen nach 
[…] Konsultation der Ge-
meinden, 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

b) Bezeichnung der kantonalen 
Koordinationsstelle für den 
Bevölkerungsschutz und de-
ren Aufgaben, 

    

 bbis) Bezeichnung der für den 
Zivilschutz zuständigen kan-
tonalen Stelle und deren Auf-
gaben, 

   

c) Sicherstellung der Regie-
rungs- und Verwaltungstätig-
keit in ausserordentlichen 
Lagen, 

c) Sicherstellung der Regie-
rungs- und Verwaltungstätig-
keit in ausserordentlichen 
Lagen, namentlich bei der 
Bewältigung von Grossereig-
nissen, Katastrophen, Notla-
gen, schweren Mangellagen 
und bewaffneten Konflikten, 

   

 cbis) Regelung des Schutzes 
vor atomaren, biologischen 
und chemischen Gefährdun-
gen (ABC-Schutz), insbeson-
dere hinsichtlich der Aufga-
ben der kantonalen Stellen 
und Partnerorganisationen, 
deren Ausrüstung und Aus-
bildung, sowie der Koordina-
tion zwischen den betroffe-
nen kantonalen Stellen, Bun-
desstellen und Dritten, 

   

d) Regelung der Warnung und 
Alarmierung, 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

e) Information der Bevölkerung 
und Behörden über Gefähr-
dungen, Schutzmöglichkei-
ten und Schutzmassnahmen, 

    

ebis) Ausrufung und Erklärung 
der Beendigung einer Kata-
strophe oder einer Notlage, 

    

f) Erlass der notwendigen An-
ordnungen zur Bewältigung 
von Grossereignissen, Kata-
strophen, Notlagen, schwe-
ren Mangellagen und bewaff-
neten Konflikten im Rahmen 
seiner Zuständigkeit, 

    

g) Schaffung der notwendigen 
Führungsstrukturen und Füh-
rungseinrichtungen, 

    

h) Ernennung eines Kantona-
len Führungsstabs (KFS), 

    

i) Bildung eines Kantonalen 
Katastrophen Einsatzele-
ments (KKE), 

    

k) Sicherstellung einer umfas-
senden Gefährdungsanalyse 
in Zusammenarbeit mit dem 
Bund und Anordnung der da-
raus erforderlichen Massnah-
men, 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

l) Regelung und Sicherstellung 
der Aus- und Weiterbildung 
der Führungsorgane, 

    

m) Entscheid über Einsatz und 
Koordination aller für die Be-
wältigung von Grossereignis-
sen, Katastrophen, Notlagen, 
schweren Mangellagen und 
bewaffneten Konflikten not-
wendigen kantonalen 
Dienste und Organisationen 
sowie der selbständigen 
Staatsanstalten und der pri-
vaten Organisationen, 

    

n) Das KKE wird organisato-
risch dem zuständigen De-
partement zugeordnet. Die-
ses ist für die Wahl der Kom-
mandantin beziehungsweise 
des Kommandanten zustän-
dig. 

n) Aufgehoben.    

3 Der Regierungsrat kann eine 
Gemeinde zur Zusammenar-
beit innerhalb der gemäss Ab-
satz 2 lit. a bezeichneten Be-
völkerungsschutzregion ver-
pflichten. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

4 Er regelt die Zusammenar-
beit mit Bund, Gemeinden, 
den anderen Kantonen und 
dem grenznahen Ausland. Er 
kann zu diesem Zwecke inter-
nationale oder interkantonale 
Verträge abschliessen. Die 
Genehmigung des Grossen 
Rats gemäss § 82 Abs. 1 lit. a 
der Kantonsverfassung ent-
fällt. 

    

5 Der Regierungsrat ist bei 
Grossereignissen, Katastro-
phen, Notlagen, schweren 
Mangellagen und bewaffneten 
Konflikten befugt, alle für die 
Hilfeleistung erforderlichen 
materiellen Mittel einzusetzen 
sowie die finanziellen Mittel für 
dringende Massnahmen zur 
Hilfeleistung bereitzustellen. Er 
gibt dazu Budgetmittel und 
Verpflichtungskredite vorzeitig 
frei. Der Regierungsrat regelt 
die Einzelheiten durch Verord-
nung. 

    

6 Bei bewaffneten Konflikten 
vollzieht der Regierungsrat die 
Aufträge des Bundes und er-
lässt die entsprechenden Re-
gelungen. 

6 Aufgehoben.    

§  4 
Kantonaler Führungsstab 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Der KFS ist das Führungs-
instrument des Regierungs-
rats. Bei Grossereignissen, 
Katastrophen, Notlagen, 
schweren Mangellagen und 
bewaffneten Konflikten infor-
miert und berät er den Regie-
rungsrat, schlägt Massnahmen 
vor und vollzieht die Ent-
scheide des Regierungsrats. 

    

2 Er bezeichnet die Einsatzlei-
tung bei Katastrophen, Notla-
gen und schweren Mangella-
gen. 

    

 2bis Er informiert im Ereignisfall 
die Bevölkerung über Gefähr-
dungen, Schutzmöglichkeiten 
und Schutzmassnahmen. 

   

3 Er arbeitet mit Fach- und 
Bundesstellen sowie mit den 
Organen der Armee zusam-
men. 

    

4 Er berät den Regierungsrat in 
allen weiteren Fragen des Be-
völkerungsschutzes. 

    



 Arbeitsversion (ID: 2945) 

- 10 - 

 

 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

5 Er kann den Regionalen Füh-
rungsorganen (RFO) Pla-
nungsaufträge und Auf-
träge zur Bewältigung von 
Grossereignissen, Katastro-
phen, Notlagen, schweren 
Mangellagen und bewaffneten 
Konflikten erteilen. 

    

6 Gemäss den Vorgaben der 
für den Zivilschutz zuständigen 
Stelle werden für die Zivil-
schutzorganisationen Leis-
tungsaufträge und Leistungs-
profile erarbeitet und verein-
bart. 

6 Aufgehoben.    

§  5 
Kantonales Katastrophen Ein-
satzelement 

    

1 Das KKE leistet bei Bedarf o-
der auf Anordnung des Regie-
rungsrats oder des KFS Hilfe 
und Unterstützung zu Gunsten 
betroffener Gemeinden oder 
Regionen sowie im Rahmen 
ausserkantonaler Hilfe. 

1 Das KKE leistet bei Bedarf o-
der auf Anordnung des Regie-
rungsrats oder des KFS Hilfe 
und Unterstützung […] inner- 
und ausserhalb des Kantons. 

   

2 Es hat den Status einer kan-
tonalen Zivilschutzorganisa-
tion. 

2 Es hat den Status einer kan-
tonalen Zivilschutzorganisation 
und wird organisatorisch dem 
zuständigen Departement zu-
geordnet. Dieses ist für die 
Wahl der Kommandantin be-
ziehungsweise des Komman-
danten zuständig. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Die Aufwendungen für den 
Betrieb und den Unterhalt des 
KKE gehen zu Lasten des 
Kantons. Die Kosten der auf 
Gesuch Dritter geleisteten 
Einsätze können diesen in 
Rechnung gestellt werden. Der 
Regierungsrat regelt die Ein-
zelheiten durch Verordnung. 

    

§  7 
Koordinationsstelle für den Be-
völkerungsschutz 

    

1 Die Koordinationsstelle für 
den Bevölkerungsschutz ist 
gemäss den Vorgaben des 
Regierungsrats zuständig für 
die Bildung und Sicherstellung 
der Einsatzbereitschaft der 
Führungsstrukturen. 

1 Die Koordinationsstelle für 
den Bevölkerungsschutz ist 
gemäss den Vorgaben des 
Regierungsrats zuständig für 
die Bildung der Führungsstruk-
turen und die Sicherstellung 
[…] ihrer Einsatzbereitschaft 
[…] . 

   

2 Sie sorgt für die Umsetzung 
der vom Regierungsrat abge-
schlossenen interkantonalen 
und internationalen Verträge 
über die Zusammenarbeit im 
Bevölkerungsschutz. 

    

§  9 
Gemeinden 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Die Gemeinderäte tragen die 
Verantwortung für den Bevöl-
kerungsschutz in ihrer Ge-
meinde. Sie erfüllen diese Auf-
gabe in Zusammenarbeit mit 
den anderen Gemeinden der 
jeweiligen Bevölkerungs-
schutzregion. 

    

2 Die Gemeinden haben insbe-
sondere folgende Aufgaben: 

    

a) Sicherstellung der Ge-
meinde- und Verwaltungstä-
tigkeit bei Grossereignissen, 
Katastrophen, Notlagen, 
schweren Mangellagen und 
bewaffneten Konflikten, 

    

b) Bildung von gemeinsamen 
Regionalen Führungsorga-
nen innerhalb der Bevölke-
rungsschutzregion entspre-
chend der gewählten Form 
der Zusammenarbeit, 

    

c) Sicherstellung der Informa-
tion der Bevölkerung und Be-
hörden über Gefährdungen, 
Schutzmöglichkeiten und 
Schutzmassnahmen, 

    

d) Regelung der Warnung und 
Alarmierung, 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

e) Sicherstellung einer regiona-
len Gefährdungsanalyse ge-
mäss den Vorgaben des 
Kantons, 

e)  […] Erstellung einer regio-
nalen Gefährdungsanalyse 
gemäss den Vorgaben des 
Kantons, 

   

f) Erlass der notwendigen An-
ordnungen zur Bewältigung 
von Katastrophen, Notlagen, 
schweren Mangellagen und 
bewaffneten Konflikten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit, 

    

g) Entscheid über Einsatz und 
Koordination aller für die Be-
wältigung von Katastrophen, 
Notlagen, schweren Mangel-
lagen und bewaffneten Kon-
flikten notwendigen kommu-
nalen und regionalen Dienste 
und Organisationen sowie 
der privaten Organisationen, 

    

h) Überörtliche Hilfeleistung.     

3 Die Gemeinderäte sind bei 
Grossereignissen, Katastro-
phen, Notlagen, schweren 
Mangellagen und bewaffneten 
Konflikten verpflichtet, alle für 
die Hilfeleistung erforderlichen 
materiellen und personellen 
Mittel einzusetzen sowie die fi-
nanziellen Mittel für Sofort-
massnahmen zur Hilfeleistung 
bereitzustellen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  10 
Regionales Führungsorgan 

    

1 Die RFO sind das Führungs-
instrument der Gemeinden in 
den Bevölkerungsschutzregio-
nen. Bei Grossereignissen, 
Katastrophen, Notlagen, 
schweren Mangellagen und 
bewaffneten Konflikten infor-
mieren und beraten sie die 
Gemeinderäte, schla-
gen    Massnahmen vor und 
vollziehen die Entscheide der 
Gemeinderäte. 

    

2 Sie arbeiten mit dem KFS 
und der kantonalen Koordinati-
onsstelle für Bevölkerungs-
schutz zusammen. 

    

 2bis Sie erhalten kombinierte 
Leistungsaufträge von den Ko-
ordinationsstellen der Bevölke-
rungsschutzregionen, die 
diese unter Berücksichtigung 
der Vorgaben der kantonalen 
Koordinationsstelle für den Be-
völkerungsschutz erarbeiten. 

   

3 Sie sind verpflichtet, die vom 
Kanton angebotene Aus- und 
Weiterbildung zu besuchen. 
Reise- und Verpflegungskos-
ten sowie andere Entschädi-
gungen gehen zu Lasten der 
Gemeinden. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

4 Sie können die Partner des 
Bevölkerungsschutzes bei den 
Vorbereitungen und der Be-
wältigung von Grossereignis-
sen, Katastrophen, Notlagen, 
schweren Mangellagen und 
bewaffneten Konflikten bera-
ten. 

    

5 Die RFO koordinieren die 
von den Zivilschutzorganisatio-
nen (ZSO) umzusetzenden 
Leistungsaufträge und Leis-
tungsprofile. Sie berücksichti-
gen dabei die Vorgaben der 
für den Zivilschutz zuständigen 
kantonalen Stelle. 

    

 §  11a 
Kommunikationssysteme 

   

 1 Die dezentralen Komponen-
ten der Kommunikationssys-
teme des Bevölkerungsschut-
zes werden vom Kanton be-
trieben und unterhalten. 

   

 2 Die Partner im Bevölkerungs-
schutz können in die Systeme 
eingebunden und bei einem 
Vorliegen wichtiger Gründe 
durch das zuständige Departe-
ment zur Zusammenarbeit ver-
pflichtet werden. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 

   

§  14 
Ausbildung 

    

1 Das zuständige Departement 
sorgt für ein angemessenes 
Angebot an Aus- und Weiter-
bildung für Personen, die ge-
mäss § 13 aufgeboten werden 
können. 

    

1bis Das zuständige Departe-
ment erarbeitet bei Bedarf Ein-
satzgrundlagen für Betreiber 
kritischer Infrastrukturen 
und unterstützt diese bei Be-
darf mit der Durchführung 
von Aus- und Weiterbildungen. 
Die entsprechenden Dienst-
leistungen werden den Betrei-
bern in Rechnung gestellt. Der 
Regierungsrat regelt den Voll-
zug durch Verordnung. 

1bis Aufgehoben.    

2 Der Regierungsrat kann im 
Bedarfsfall die Pflicht zur Aus-
bildung einführen. Er regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 

    

§  18 
Verbindlichkeit von Anordnun-
gen 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Die von den zuständigen Or-
ganen im Rahmen der Bewälti-
gung von Grossereignissen, 
Katastrophen, Notlagen, 
schweren Mangellagen und 
bewaffneten Konflikten erlas-
senen Anordnungen sind für 
die Bevölkerung verbindlich. 

1 Aufgehoben.    

 §  18a 
Obligatorische Sicherheitsver-
anstaltung Bevölkerungs-
schutz 

   

 1 Die Bevölkerungsschutzregi-
onen führen gemeinsam mit 
den Partnern des Bevölke-
rungsschutzes  Sicherheitsver-
anstaltungen durch. Sie dau-
ern in der Regel einen halben 
Tag. 

   

 2 Für die nicht militärdienst-
pflichtigen Einwohnerinnen 
und Einwohner des Kantons, 
die im laufenden Jahr ihr 23. 
Altersjahr vollenden, ist die 
Teilnahme an einer Sicher-
heitsveranstaltung obligato-
risch. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Wer trotz Aufgebot nicht teil-
nimmt, wird, nach erneutem 
Aufgebot und vorgängiger Ver-
warnung durch die aufbietende 
Stelle, durch die zuständige 
Behörde mit einer Busse bis 
Fr. 500.– bestraft. 

   

 4 Der Regierungsrat regelt das 
Aufgebot, Ausnahmen von der 
Teilnahmepflicht und die 
Durchführung der Veranstal-
tung durch Verordnung. 

   

§  19 
Zivilschutzorganisationen 

    

1 Die Aufgaben des Zivilschut-
zes werden durch die Gemein-
den in regionalen Zivilschutz-
organisationen wahrgenom-
men. Die Gemeinden stellen 
die Einsatzbereitschaft der Zi-
vilschutzorganisationen sicher. 

    

2 Die Zivilschutzregionen ent-
sprechen den Bevölkerungs-
schutzregionen gemäss § 3 
Abs. 2 lit. a. § 3 Abs. 3 gilt 
sinngemäss. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2bis Gemäss den Vorgaben der 
für den Zivilschutz zuständigen 
Stelle erarbeitet und vereinbart 
die Koordinationsstelle für den 
Bevölkerungsschutz Leis-
tungsaufträge und Leistungs-
profile für die Zivilschutzorga-
nisationen. 

   

3 …     

§  20 
Strukturen 

    

1 Der Regierungsrat legt nach 
Anhörung des in der Region 
für den Zivilschutz zuständigen 
Organs auf der Grundlage der 
Gefährdungsanalyse durch 
Verordnung die Organisations-
strukturen, Bestandeszahlen 
und Mittel der Zivilschutzorga-
nisationen fest. 

1 Der Regierungsrat […] regelt 
nach […] Konsultation des in 
der […] Bevölkerungsschutzre-
gion für den Zivilschutz zu-
ständigen Organs auf der 
Grundlage der Gefährdungs-
analyse […] die […] Grund-
strukturen der Zivilschutzorga-
nisationen […] durch Verord-
nung. 

   

2 Der Regierungsrat bezeich-
net die für den Zivilschutz zu-
ständige kantonale Stelle. 

2 Aufgehoben.    

§  21 
Aufgebot für Einsätze 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Das Aufgebot von Schutz-
dienstpflichtigen für Einsätze 
bei Grossereignissen, Kata-
strophen und Notlagen, In-
standstellungsarbeiten sowie 
zu Gunsten der Gemeinschaft 
liegt in der Kompetenz des in 
der Region für den Zivilschutz 
zuständigen Organs. 

1 Das Aufgebot von Schutz-
dienstpflichtigen für Einsätze 
bei Grossereignissen, Kata-
strophen und Notlagen […]  
und schweren Mangellagen 
liegt in der Kompetenz des in 
der […] Bevölkerungsschutzre-
gion für den Zivilschutz zu-
ständigen Organs. 

   

2 Der Regierungsrat kann 
Schutzdienstpflichtige aufbie-
ten: 

    

a) für Einsätze bei Grossereig-
nissen, Katastrophen und 
Notlagen sowie Instandstel-
lungsarbeiten im Rahmen 
überörtlicher Hilfeleistung, 
soweit die Nachbarschafts-
hilfe nicht ausreicht, 

a) für Einsätze bei Grossereig-
nissen, Katastrophen […] , 
Notlagen […] und schweren 
Mangellagen, soweit die 
Nachbarschaftshilfe nicht 
ausreicht, 

   

b) für Einsätze zu Gunsten der 
Gemeinschaft in besonderen 
Fällen, namentlich wenn der 
Einsatz im Interesse des 
Kantons liegt, 

b) Aufgehoben.    

c) zur Hilfeleistung in anderen 
Kantonen und im grenzna-
hen Ausland. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Bei einer Überschreitung der 
zeitlichen Obergrenze der zu-
lässigen Diensttage bei ge-
planten Instandstellungsarbei-
ten oder bei Gemeinschafts-
einsätzen wird kein Aufgebot 
erteilt. Die für den Zivilschutz 
zuständige Stelle ordnet an, 
dass die fraglichen Schutz-
dienstpflichtigen für die be-
troffene Dienstart nicht aufge-
boten werden beziehungs-
weise dem Aufgebot nicht 
nachkommen dürfen. Der Re-
gierungsrat regelt das Verfah-
ren durch Verordnung. 

3 Aufgehoben.    

§  22 
Schutzdienstleistung 

    

1 Die zuständige kantonale 
Stelle entscheidet über: 

    

a) freiwillige Schutzdienstleis-
tung, 

    

b) vorzeitige Entlassung,     

c) überörtliche Zuteilung,     

d) Zuteilung in die Personalre-
serve, 

d) Aufgehoben.    

e) Zuteilung in die ZSO,     
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

f) Ausschluss von der Schutz-
dienstleistung sowie Aufhe-
bung dieses Ausschlusses. 

    

2 Der Regierungsrat legt durch 
Verordnung die Kriterien zur 
Gesuchsbeurteilung fest. 

    

3 Die aufbietende Stelle be-
zeichnet die Vertrauensärztin-
nen und Vertrauensärzte für 
die Beurteilung der Dienstfä-
higkeit der Schutzdienstpflich-
tigen. 

    

4 Der Regierungsrat regelt die 
Entschädigung der Vertrau-
ensärztinnen und Vertrauens-
ärzte durch Verordnung. 

    

§  24 
Grund-, Zusatz- und Kader-
ausbildung 

§  24 
Grund- […] und Kaderausbil-
dung 

   

1 Die Grundausbildung dauert 
zwölf Tage. 

1 Die Grundausbildung dauert 
[…] 12-16 Tage. Der Regie-
rungsrat regelt durch Verord-
nung die Dauer je nach Grund-
funktion. 

   

2 Die Zusatzausbildung dauert 
längstens fünf Tage und richtet 
sich an den Erfordernissen der 
Funktionen aus. 

2 Die […] Kaderausbildung 
dauert […] maximal 15 Tage 
[…] . Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Dauer je 
nach Funktion. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Die Kaderausbildung dauert 
je nach Funktion fünf bis zwölf 
Tage. 

3 Die Grund- und die Kader-
ausbildung […] werden vom 
Kanton durchgeführt. 

   

4 Grund-, Zusatz- und Kader-
ausbildung sowie Weiterbil-
dungskurse werden vom Kan-
ton durchgeführt. 

4  […] Die zuständige kanto-
nale Stelle sorgt im Rahmen 
der bundesrechtlichen Vorga-
ben für das Aufgebot. 

   

5 Die zuständige kantonale 
Stelle sorgt im Rahmen der 
bundesrechtlichen Vorgaben 
für das Aufgebot. 

5 Aufgehoben.    

6 Freiwillig Schutzdienstleis-
tende absolvieren eine Grund-
ausbildung. Verfügt eine Per-
son bereits über eine gleich-
wertige Ausbildung, entschei-
det die für den Zivilschutz zu-
ständige Stelle, ob die Person 
eine Grundausbildung leisten 
muss. Der Regierungsrat re-
gelt das Verfahren durch Ver-
ordnung. 

    

 §  24a 
Zusatz- und Weiterbildung 

   

 1 Die Zusatzausbildung dauert 
maximal 19 Tage. Der Regie-
rungsrat regelt durch Verord-
nung die Dauer je nach den 
Erfordernissen einer Funktion. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Die Weiterbildung dauert 
höchstens 5 Tage pro Jahr. 
Der Regierungsrat regelt durch 
Verordnung die Dauer anhand 
der jeweiligen Erfordernisse. 

   

 3 Die Zusatz- und Weiterbil-
dungen werden vom Kanton 
durchgeführt. 

   

 4 Die zuständige kantonale 
Stelle sorgt im Rahmen der 
bundesrechtlichen Vorgaben 
für das Aufgebot. 

   

§  25 
Wiederholungskurse 

    

1 Das Aufgebot für die Wieder-
holungskurse und deren 
Durchführung für ausgebildete 
Schutzdienstpflichtige ist Sa-
che des in der Region für den 
Zivilschutz zuständigen Or-
gans. 

1  […] Ausgebildete Schutz-
dienstpflichtige leisten Wieder-
holungskurse. Wiederholungs-
kurse […] dauern in der […] 
Regel 10 Tage. 

   

 1bis Wiederholungskurse für die 
Angehörigen des Kantonalen 
Katastrophen Einsatzelemen-
tes dauern zwischen 3 und 21 
Tagen. 

   

 2 Einsätze zugunsten der Ge-
meinschaft dauern maximal 21 
Tage pro Jahr. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Freiwillig Schutzdienstleis-
tende leisten Dienst nach Be-
darf. 

   

 4 Das Aufgebot und die Durch-
führung der Wiederholungs-
kurse ist Sache des in der Re-
gion oder im Kanton für den 
Zivilschutz zuständigen Or-
gans. 

   

§  29 
Grundsatz und Ausnahmen 

    

1 Beschaffung, Lagerung und 
Bewirtschaftung des notwendi-
gen Materials ist Sache des für 
den Zivilschutz in der Region 
zuständigen Organs. 

    

2 Nach Anhörung der ZSO legt 
die zuständige kantonale 
Stelle in einer Materialliste das 
standartisierte Material fest. 
Dabei wird diese von einer pa-
ritätischen Arbeitsgruppe in 
Materialfragen unterstützt. Der 
Regierungsrat regelt die pari-
tätische Zusammensetzung 
der Arbeitsgruppe durch Ver-
ordnung. 

2 Nach […] Konsultation der 
ZSO legt die zuständige kanto-
nale Stelle in einer Material-
liste das […] standardisierte 
Material fest […] . 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Das vom Bund beschaffte 
und vom Kanton abgegebene 
Material wird bedarfsgerecht 
auf die ZSO verteilt. Diese 
sind nach den Vorgaben der 
zuständigen kantonalen Stelle 
verantwortlich für Betrieb, Er-
satz und Unterhalt. 

    

4 Die zuständige kantonale 
Stelle übernimmt im Hinblick 
auf die Interoperabilität die Ko-
ordination zur gemeinsamen 
Beschaffung von Material. Sie 
kann den Aufwand in Rech-
nung stellen. 

    

5 Die zuständige kantonale 
Stelle führt periodisch Materi-
alkontrollen durch. 

    

6 Das gesamte Material des Zi-
vilschutzes wird in der Zentra-
len Datenbank Zivilschutz des 
Kantons verwaltet. Die ZSO 
haben sich an den Kosten der 
Datenbank anteilmässig zu be-
teiligen. Der Regierungsrat re-
gelt die Weiterverrechnung 
dieser Kosten durch Verord-
nung. 

    

§  31 
Zentraler Materialpool 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Das vom Bund den ZSO un-
entgeltlich abgegebene, über-
zählige Material wird in einen 
zentralen Materialpool über-
führt, der vom Kanton verwal-
tet wird. Das Material wird 
den ZSO auf Gesuch zur Ver-
fügung gestellt. 

1 Das […] überzählige […] 
standardisierte Zivilschutzma-
terial wird in einen zentralen 
Materialpool überführt, der 
vom Kanton verwaltet wird. 
Das Material wird den ZSO auf 
Gesuch zur Verfügung gestellt. 

   

§  35 
Ersatzbeiträge; Erhebung und 
Verwendung 

    

1 Einnahmen und Ausgaben 
gemäss den bundesrechtli-
chen Bestimmungen zur Ent-
richtung der Ersatzbeiträge 
werden in einer Spezialfinan-
zierung verbucht und verzinst. 
Der Regierungsrat legt die 
Höhe des Ersatzbeitrags nach 
Massgabe der bundesrechtlich 
geregelten Bandbreite durch 
Verordnung fest. 

    

2 Die Ersatzbeiträge werden 
durch die zuständige kanto-
nale Stelle verfügt und verwal-
tet. Die Ersatzbeiträge in den 
Gemeinden werden durch 
diese verwaltet. Der Regie-
rungsrat regelt das Verfahren 
durch Verordnung. 

2 Die Ersatzbeiträge werden 
durch die zuständige kanto-
nale Stelle verfügt und verwal-
tet. […] Der Regierungsrat re-
gelt das Verfahren durch Ver-
ordnung. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Der Regierungsrat regelt die 
Verwendung der Ersatzbei-
träge für weitere Zivilschutz-
massnahmen durch Verord-
nung. 

    

4 Im Übrigen legt der Regie-
rungsrat die Prioritäten für die 
weitere Verwendung der Er-
satzbeiträge fest, wobei er der 
Verwendung für bauliche Mas-
snahmen Vorrang einräumt. 

    

5 Das für den Zivilschutz in der 
Region zuständige Organ stellt 
dem Kanton Antrag auf Frei-
gabe der Ersatzbeiträge. 

    

§  36 
Genehmigung von Schutz-
raumbauprojekten; Abnahme 

    

1 Schutzraumbauprojekte sind 
von der zuständigen kantona-
len Stelle zu bewilligen. Der 
Regierungsrat regelt das Ver-
fahren durch Verordnung. 

    

2 Zur Sicherstellung der or-
dentlichen Ausführung und 
Fertigstellung der Schutz-
räume kann die zuständige 
kantonale Stelle von der Bau-
herrin oder vom Bauherrn eine 
Sicherheitsleistung verlangen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Die Abnahme der neuen und 
erneuerten Schutzräume er-
folgt durch die zuständige 
Stelle des Kantons. 

    

4 Die periodische Kontrolle der 
Schutzräume erfolgt nach Vor-
gaben des Kantons durch die 
Gemeinden beziehungsweise 
durch die ZSO. 

4 Die periodische Kontrolle der 
Schutzräume erfolgt nach Vor-
gaben der für den Zivilschutz 
zuständigen Stelle des Kan-
tons durch die […] ZSO. 

   

§  37 
Aufhebung von Schutzräumen 

    

1 Über die Aufhebung von be-
stehenden Schutzräumen ent-
scheidet auf Gesuch der Ei-
gentümerin beziehungsweise 
des Eigentümers und nach An-
hörung der Gemeinde die zu-
ständige kantonale Stelle. 

1 Über die Aufhebung von be-
stehenden Schutzräumen ent-
scheidet auf Gesuch der Ei-
gentümerin beziehungsweise 
des Eigentümers […] die zu-
ständige kantonale Stelle. 

   

2 Massgebende Kriterien für 
die Aufhebung von bestehen-
den Schutzräumen sind insbe-
sondere die Schutzplatzbilanz 
im betreffenden Beurteilungs-
gebiet sowie der Bauzustand. 

    

      5bis Schutz kritischer Inf-
rastrukturen 

                  

 §  44a 
Zentralstelle und Inventar 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 1 Der Regierungsrat legt durch 
Verordnung eine Zentralstelle 
für den Schutz kritischer Infra-
strukturen fest. 

   

 2 Sie erfasst die aus kantona-
ler Sicht kritischen Infrastruktu-
ren unter Einbezug der Depar-
temente und koordiniert die 
Schutzmassnahmen der Be-
treiber. 

   

 3 Sie arbeitet zusammen mit    

 a) Betreibern kritischer Infra-
strukturen, 

   

 b) zuständigen Verbänden,    

 c) zuständigen Stellen des 
Bundes, und 

   

 d) anderen Kantonen.    

 4 Der Regierungsrat kann Leis-
tungsvereinbarungen mit Drit-
ten abschliessen. 

   

 §  44b 
Einsatzgrundlagen 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 1 Das zuständige Departement 
kann Einsatzgrundlagen für 
Betreiber kritischer Infrastruk-
turen erarbeiten und diese bei 
Bedarf mit der Durchführung 
von Aus- und Weiterbildungen 
unterstützen. 

   

 2 Die entsprechenden Dienst-
leistungen werden den Betrei-
bern in Rechnung gestellt. Der 
Regierungsrat regelt den Voll-
zug durch Verordnung. 

   

 3 Der Regierungsrat kann im 
Bedarfsfall die Pflicht zur Aus-
bildung einführen. Er regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 

   

§  45 
Grundsatz der Kostentragung 

    

1 Kanton und Gemeinden tra-
gen je die in ihrem Zuständig-
keitsbereich entstehenden 
Kosten, soweit dieses Gesetz 
nicht ausdrücklich eine andere 
Kostentragung festlegt. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Für die Übernahme von ho-
heitlichen Aufgaben der Ge-
meinden im Bereich des 
Schutzraumbaus erhält die zu-
ständige kantonale Stelle eine 
Verwaltungsentschädigung 
aus der Spezialfinanzierung 
gemäss § 35 Abs. 1. Der Re-
gierungsrat legt die Höhe der 
Verwaltungsentschädigung 
durch Verordnung fest. 

    

3 Der Kanton verrechnet Drit-
ten die tatsächlichen Kosten 
seiner Leistungen für Alarmie-
rung, Sirenenanlagen und Te-
lematik sowie für die Unterstüt-
zung der geschützten Spitäler. 
Hierfür werden entsprechende 
Leistungsvereinbarungen ab-
geschlossen. Der Regierungs-
rat regelt den Vollzug durch 
Verordnung. 

3 Der Kanton verrechnet Drit-
ten die tatsächlichen Kosten 
seiner Leistungen für Alarmie-
rung, Sirenenanlagen und Te-
lematik sowie für die Unterstüt-
zung der geschützten Spitäler 
und den Schutz kritischer Inf-
rastrukturen. Hierfür werden 
entsprechende Leistungsver-
einbarungen abgeschlossen. 
Der Regierungsrat regelt den 
Vollzug durch Verordnung. 

   

§  46 
Aus- und Weiterbildung im Zi-
vilschutz 

    

1 Die Kosten der Grund- und 
Zusatzausbildung gemäss § 
24 tragen die Gemeinden im 
Verhältnis ihrer Einwohnerzah-
len. 

1 Die Kosten der Grund- und 
Zusatzausbildung […] tragen 
die Gemeinden im Verhältnis 
ihrer Einwohnerzahlen. 

   

2 Die Gemeinden tragen zu-
dem die Kosten 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

a) der im Zusammenhang mit 
Einsätzen und mit der Vorbe-
reitung und Durchführung 
von Wiederholungskursen im 
Sinne von Art. 25 und 36 
BZG entstehenden Aufwen-
dungen, 

a) der im Zusammenhang mit 
Einsätzen und […] der Vor-
bereitung und Durchführung 
von Wiederholungskursen 
[…] gemäss den Art. […] 45 
und […] 53 BZG entstehen-
den Aufwendungen, 

   

b) der Aus- und Weiterbildung 
der für die Kontrollführung 
verantwortlichen Personen, 

    

c) der Aus- und Weiterbildung 
der für die periodische Kon-
trolle der Schutzräume ver-
antwortlichen Personen. 

    

§  47 
Haftung 

    

1 Bei Vorliegen einer Schaden-
ersatzpflicht von Kanton und 
Gemeinde im Sinne von Art. 
60 Abs. 2 BZG werden die 
Kosten von Kanton und Ge-
meinde je zur Hälfte getragen. 

1 Bei Vorliegen einer Schaden-
ersatzpflicht von Kanton und 
Gemeinde […] werden die 
Kosten von Kanton und Ge-
meinde je zur Hälfte getragen. 

   

§  51 
Übergangsrecht 

    

1 Die Gemeinden passen ihre 
Organisation soweit nötig in-
nerhalb von zwei Jahren seit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes 
an. 

1 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Die Ersatzbeiträge gemäss 
der Spezialfinanzierung der 
Gemeinden werden bis zum 
31. Dezember 2028 an den 
Kanton übertragen. 

   

 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

 Die Änderung unter Ziff. I tritt 
am 1. Januar 2024 in Kraft. 

   

 Aarau    

 Präsident/in des Grossen Rats 
  
Protokollführer/in 

   

 


